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Name und Sitz

unter dem Namen Behindertensportgruppe Reinach (nachfolgend BSG Reinach genannt) be-

steht ein Verein gemäss Art. 60 ff des Schweizerischen ZivilgeseEbuches'

SiE des Vereins ist Reinach AG.

Zweck

Der Zweck der BSG Reinach besteht in der FÖrderung des sports für Menschen mit Behinderun-

gen und in deren lntegration und Inklusion im und durch den Sport

Der Verein bietet ein bedürfnisgerechtes Sportangebot in der Region \A/ynental für Menschen mit

Behinderungen an, fördert die Aus- und Welterbildung seiner Leiterlinnen/Funktionär:innen und

stellt die Qualität und Attraktivität seiner Sportangebote sicher'

Die BSG Reinach verneEt sich auf regionaler Ebene mit organisationen für Menschen mit Behin-

derung sowie mit Regelsportvereinen und weiteren relevanten Akteuren'

Der Verein ist eine gemeinnützige Organisation, die konfessionell neutral und parteipolitisch un-

abhängig ist.

Art. 3 Zugehörigkeit

Art,2

1)

,\

4)

1) Die BSG Reinach ist Mitglied von Plusport Behindertensport Schweiz und PluSport Behinderten-

sport Aargau.

Der Verein unterstellt sich den statuten und Reglementen der organisationen, denen er ange-

hört. Sie sind für die Mitglieder des Vereins verbindlich. Die Mitglieder des Vereins anerkennen

und befolgen die entsprechenden Statuten und Regeln.

Mitgliedschaft, Rechte & Pflichten

Die BSG Reinach kennt folgende Mltgliederkategorien:

a) Aktivmitglieder
b) Pass,vmitglieder

c) Ehrenmitglieder

Der Eintritt von Aktivmitgliedern - Menschen mit und ohne Behinderung aller Altersgruppen - er-

folgt durch das Einreichän der ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittserklärung. Die Grup-

penleitung oder der Vorstand entscheidet über die Aufnahme.

Passivmitglied kann Jede natürliche oderjuristische Person werden, die lnteresse an der BSG

Reinach hat.

Ehrenmitglied kann werden, wer sich in besonderer weise um die BSG Reinach verdient, ge-

macht haL Ehrenmitglieder werden auf Antrag des Vorstandes von der Vereinsversammlung er-

nannt. Sie sind vom Jahresbeitrag befreit.

Aktiv- und Ehrenmitglieder sind an den vereinsversammlungen stimmberechtigt und haben das

Recht, Anträge zu stellen.

Aktiv- und Passivmitglieder entrichten einen jährlichen Mitgliederbeitrag

Aktivmitglieder, die Mitglied des vorstands oder sportleiter:in sind, sind vom Jahresbeitrag be-

freit.

2)

Art.4

1)

2)
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4)
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Art. 5 Organe

Die Organe der BSG Reinach sind:

a) die Vereinsversammlung

b) der Vorstand

c) die Revisionsstelle

a) Vereinsversammlung

1) Die Vereinsversammlung ist das oberste Organ.der BSG Reila^ch und tritt ordentlicheMeise min-

destens einmaliährlich bis 
"pat"Jtän" 

i'iiit""ftlai zusammen Sie wird vom Vorstand durch schrift-

liche Mitteituns, via Mait oder in;ä;";'J;ü;;;i";h;r Form an alle Mitslieder mindestens 2 wo-

chen im Voraus einberufen'
Ausserordentliche Vereinsversammlungen werden durch den Vorstand oder auf Verlangen von

;Iri.äeil.;iä iunnei oer- stimmbeiechtisten Mitsrieder durchseführt

2)

3)

Die Vereinsversammlung kann auf Anordnung des Vorstandes.auch ausschliesslich schriftlich''

online (videokonferenz oder in 
"ää;räi 

iär*"roä; daa lnternet) oder phvsisch-online kombiniert

durchqeführt werd"n O"' n'"t"uil-n 
-sowie 

Oie Durchführung von korrekten Wahl- und Abstim-

-,,noÄverfahren sino sicnerzustJiä; ä't;rü"I;;;ng' noitimmungen und wahlen schriftlich

,ä rtiiil äääi r" ,"Jerer elektronischer Form sind zulässig'

Die Vereinsversammlung beschliesst über:

a) Wahl der Stimmenzähler:innen

b) das Protokoll der vergangenen Vereinsversammlung' über den Jahresbericht und die Jahres-

rechnung

c) die Höhe der Mitgliederbeiträge

d) das Budget

e) das Jahresprogramm 
-r.^^^^,r^m \/^r.r2n.i I '

D Anträge des Vorstandes und der Mitglieder; Anträge der Mitglieder müssen dem Vorstand bis

spätestens I Woche vor der Vereinsversammlung eingereicht werden

g) Anderung oder Ergänzung der Statuten

f,i a," arn"nnrng von Ehrenmitgliedern auf Antrag des Vorstandes

i) den Beitritt zu anderen Organisationen

j) die Auflösung des Vereins

4)JederechtmäSsigeingeladeneVereinsversammlungistbeschlussfähig.Übernichttraktandierte' ä"""nattu kann iicht entschieden werden'

8) Ein Vereinsaustritt ist iederzeit möglich Der Jahresbeitrag.für das laufende Geschäftsjahr wird

nicht zurückerstattet. Das Auäiitt:ä';"#;;;;;-minoeätens z wochen vor der ordentlichen

üäiä,""räilärrr,ng an ein Vorstandsmitglied gerichtet sein'

Die Miigliedschaft urrir"nt 'iiä"äiäi'üä' 
o"äÜtt*gang der RechtspersÖnlichkeit'

9)EinMitgliedkannJederzeitbegründet,z'B'wennesdielnteressendesVereinsgrobverletzt'oder
roE Mahnung o"n r,rritgr,"oliü""itä'"äiioäränri ,r" d_em verein ausgeschlossen werden. Der

vorstand fällt den nuss"nru'sJe-nis-""neiä:' oas Mitgtied kann den Ausschlussentscheid an die ver-

einsversammlung weiterziehen'

10) Alle Mitglieder sind verpflichtet' die lnteressen des Vereins zu wahren'
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5) Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, wenn nicht mindestens ein Drittel der anwesenden

Stimmberechtiqten eine geheime Abstimmung verlangt'

6)BeiAbstimmungenüberStatutenänderungenisieinMehr.vonzweiDrittelnderanwesendenMit-
otieder erforderlicn. eer oen'ii-unlänJraxtäno"n gilt das einfache Mehr der anwesenden Mitglie-

:§:ilffi;;;; [ioiJÄriäJ*g oei ü"ieinJtsi"t'e Art 1o) stelrvertretuns mittels vorrmacht

ist nicht erlaubt.

b) Vorstand

,l)DefVorstandistdasobersteLeitungs-UndVerwaltungsorgandesVereins,DieMitgliederneh-
men ihre pftichten mit oer glbo;;e; sorgfatt und Effiiieni und nach bestem KÖnnen wahr.

äie u"iant*otten die Umsetung der relevanten Gesetze und Vorschriften'

Der Vorstand besteht aus m-ino5siens orei Mitgliedern mit folgenden Aufgabenbereichen:

a) Präsident:in
b) Vizepräsident:in (ev. hinfällig bei Co-Präsidium)

c) Aktuar:in

d) Kassier:in
e) Technische:r Leiter:in

0 Beisitzer:in und weitere durch den Vorstand beschlossene Chargen

2) Anstelle des Präsidiums kann auch ein Co-Präsidium gewählt werden'

3)EinVorstandsmitgliedkanngleichzeitigmehralseineChargebekleiden,hatabertrotzdemnur
eine Stimme.

4)AnnahmeVonGeschenken:DieMitgliederdesVorstands.dürfenkeinedirektenoderindirekten' V"rgünstigungen erbitten, e,narcn,ännenmen oder abgeben' die in irgendeinem Zusammen-

hang mit ihrem wtanOat im Ve?äin st"nen oO"r Oi"s"n Eindruck erwecken kÖnnten und die einen

hohären als nur symbolischen Wert haben.

5)

b)

DieTätiqkeitdeSVorstandesistehrenamtlich'DerVorstandkannbeschliessen'daSSSeinenMit-
Iti"o"rrioi" Spesen und Barauslagen vergütet werden'

DieEinberufungzueinerSitzungerfolgtdurchdenPräsjdenten/diePräsidentinoderaufVerlan-
;;; ;;;; Mitsl"."des. zur eesctriuisfaisung muss die Mehrheit der vorstandsmitglieder anwe-

i"nosein BeiStimmengleichheit entscheidet das Präsidium'

ilä,2;;g"-n kd;nän ä"r nnotanrnf o"i eta.ioir1n. auch ausschtiesslich schriftlich' online oder

;'i".#i;'d. F"rm durchgeführt wärden' Alle Sitzungen sind zu protokollieren'
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7)

o

Dem Vorstand obliegt:

a) Geschäftsführung und Tätigkeiten in Bezug auf die Erfüllung des Vereinszwecks

b) Einberufung, Vorbereitung und Leitung der Vereinsversammlung

c) Beschtuss über Aufnahme und Ausschluss von Aktiv- und Passivmitgliedern

oj Behanotung von Vereinsangelegenheiten, die nicht ausdrücklich der vereinsversammlung

übertragen sind

e) Vollziehung derVereinsversammlungsbeschlüsse

f) Erstellung Budget und Jahresrechnung sowie Entscheidung über die Ausgaben im Rahmen

des Jahresbudgets
g) Verwaltung des Vereinsvermögens

DerVorstandführtKollektivUnterschriftzuzweien,inderRegeldaSPräSidium(Vizepräsidium)
,Är*r* mit einem weiteren Vorstandsmitglied Der Vorstand bestimmt die zur Vertretung be-

ä"t tigi"" P"r"on"n und erteitt die erforderlichen Zeichnungsberechtigungen'

Revisionsstelle

Die Vereinsversammlung wählt zwei Rechnungsrevisor:innen (als Revisionsstelle)'

Die Vereinsversammlung kann für dieselbe Amtsdauer auch eine externe Revisionsgesellschaft

wählen.

Die Revisionsstelle hat die Aufgabe, die Jahresrechnung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen'

$;t j;;;;ü b"t"chtigt, in die Buchhaltung und die Belege Einsicht zu nehmen'

DieRevisionsstellehatzuhandenderVereinsversammlungeinenSchriftlichenBerichtabzuge-
ben.

Mittel/Finanzen

Die Behindertensportgruppe Reinach finanziert sich aus:

a) Mitgliederbeiträgen
b) Erträgen aus Veranstaltungen
c) Staatlichen Beiträgen/Subventionen
Oj Spenden, Gönnerbeiträgen und Vermächtnissen

e) Sammlunqen, SPonsoring

0 Erträgen aus Vereinsvermögen
g) Übrigen Zuwendungen

Der Jahresabschluss wird nach den GrundsäEen von Art' 957ff OR erstellt'

Beiträge der Öffentlichen Hand werden in der Jahresrechnung entsprechend bezeichnei'

DieRechnungdesVereinswirdjährlichabgeschlossen,daSVereinS-unddasRechnungsjahr
entsprechen dem Kalenderjahr.

FürdieVerbindlichkeitenderBsGReinachhaftetausschliesslichdaSVereinsvermögen,

Der Verein unterstützt Aus- und Weiterbildungskurse seiner Leiter:innen finanziell'

3)

4)

Art.6

1)

c)

1)

2)

2)

3)

4)

5)

6)
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Aft.7 Ethik im SPort, DoPing

DieBsGReinachorientiertSichanArt.5«Ethikimsport»derStatutenVonPlusportSchweiz.
Der Verein seEt sich t.ilä1iä',i'üä"rril;n, ä-iiun una ärfolgreichen .sport ein. Er lebt die-se werte

vor, indem er - sowie ;;ö;ä; ,rd irrtitgti"der - d"-Gegenüber mit Respekt begegnet,

transparent handeft 
"nä[o-r,*üniri"rt- 

Oi" üSO Reinach und-seine Mitglieder befolgen zu die-

sem zweck die etnit-cn"i", ääl Etnir-st"trt 0"" schweizer sports und das Doping-statut von

Swiss Otympic sorr" ii" *äitää. päiSLi""O"" Dokumente. bie BSG Reinach verbreitet diese

Prinzipien in seinem Wrkunoskreis
Die Ethik_charta, dr. äti ;l-äi;äi;owie das Doping-statut sowie die weiteren präzisierenden

Dokumente sind für Ot""äöCil"i"J, i"ine f unmiär,ar:innen und Mitgtieder verbindlich

Antaufstele für Mir"rtäriÄi-, iä"rt ii-e sexuette Überoriffe, Missbrauch, Korruption, Doping

etc.) ist die stittung swrsliäo't int"d|.itv ttpo|'tintegrity c;) Mutmassliche Verstösse gegen das

Doping-statut oder. ou.äni[-äi'i'iü"ioä'i uon swis; sp;ft lntesritv untersucht

Das schweizer sp"ngäil'ni (;;Äiiioun"r 
"r,l 

ist für die Beileguig von streitigkeiten und sankti-

onierung namenfli"r, ,ri'ir.änir"nhang mit Doping- und Ethikveritossen im schweizer sport

zuständig.
Das Ethik-statut sowie die FachJAnlaufstelle swiss sport lntegrity ist allen Mitgliedern bekannt'

Art.8 TransParenz

eins):

a) Statuten

b) Organisationsstruktur (Aufbauorganisation)

c) Traktanden und Protokolle der Vereinsversammlungen

d) Jahresrechnung, Revisionsbericht

e) Jahresprogramm

Die Behindertensportgruppe Reinach hält sich an die jeweils geltenden Datenschutzbestimmun-

gen

Art. 10

1)

2)

3)

Auflösung

Die Auflösung des Vereins muss in der schriftlichen Einladung zur Vereinsversammlung traktan-

diert sein.

Die Auflösung kann nur beschlossen werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtig-

ä; ä; ffi;;rü .r"iir."n. stimmenthattungen werden als gültig abgegebene Stimmen ge-

zählt.

Wird die Auflösung beschlossen, fÜhrt der Vorstand die Liquidation durch' Das VereinsvermÖgen

oeht zur verwaltung an etusport sln*äL wnJ in der Region innert fünf Jahren eine neue Sport-

är;#',"1i;;;;J;;"älsetzung gägrundet so ist dieses VermÖgen der neuen sportgruppe zur

ü"*ügrng iu stellen andernfalls fällt es Plusport Schwelz zu'
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DieMitgliederSowieauchdieÖffentlichkeitmüssenkansparent-unterEinhaltungderDaten-
schutzbestimmungen - uoer torgä-;oä äun[t" lntor.rni"'t wärden (z B auf der Website des Ver-

Art. 9 Datenschutz



Art. 11 Schlussbestimmungen, I n krafttreten

1)DerGerichtsstandfürVereinsrechtlichestreitigkeitenbefindetSichamsiEdesVereins'Anwend-
bar ist Schweizer Recht'

2) Soweit diese Statuten kelne eigenen Bestimmungen enthalten' sind die Statuten von PluSport

Schweiz sinngemäss anzuwenden'

3\ Die vorlieqenden statuten ersetzen alle bisherigen und treten mit der Genehmigung durch die
-' 

v"r"iniu""r.r.mlung vom 04 05'2026 in Kraft

Reinach, 04.05.2026 BehindertensportgruPPe Reinach

Präsidentin
Vorstandsmitglied

Elina Nurmi Galliker Mon
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